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Fekter und Kollegen vom 17. Juli 1995, Z1. 1863/J-NRl199~ 
"Begrenzung der Lenkerberechtigung ~uf 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 7: 
"Wie ist die Rechtslage in den anderen EU-Ländern hinsichtlich der Tonnagebegrenzung für 
die PKW -Lenkerberechtigung? 

Gibt es hinsichtIichder Tonnagebegrenzung für die PKW-Lenkerberechtigung EU-Rechts­
bestimmungen?" 

Die beiden EU-Richtlinien über den Führerschein (80/1263/EWG und 91/439/EWG) sehen 

die gleiche Tonnagebegrenzung hinsichtlich des Umfanges der Lenkerberechtigung der 

Gruppe B (PKW) vor, wie sie auch in Österreich vorgesehen ist, nämlich Fahrzeuge mit nicht 

mehr als 8 Sitzplätzen für beförderte Personen außer dem Lenkerplatz und mit einem höch­

sten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3.500 kg. 

Zu Frage 2: 
"Ist es richtig, daß in unseren Nachbarländern mit der PKW-Lenkerberechtigung auch Klein­
transporter bis 7,5t gefahren werden dürfen?" 

Lediglich Deutschland weicht von der internationalen Führerscheingruppeneinteilung (A, B, 

e, D, E, F, wobei die Gruppe B zum Lenken von Fahrzeugen bis zu einem höchsten zulässi­

gen Gesamtgewicht von 3.500 kg berechtigt) ab und sieht derzeit noch eine Klasseneintei­

lung 1 -5 vor, wobei die Klasse 3 zum Lenken von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von nicht mehr als 7,500 kg berechtigt. Dies ist aber nicht EU-konform und 

Deutschland wird im Zuge der Umsetzung der 2. FührerscheinrichtliIiie das EU-System über­

nehmen müssen. 
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Zu den Fragen 3. 4 und 8: 
"Wie sieht das Verhältnis zwischen Gesamttransportaufkommen und Kleintransporten in 
Österreich und in den anderen EU-Ländern aus? 

Wieviele Kleintransporter sind in Österreich derzeit zugelasse~? .' 
'", i.. ", _ • 

Wie wirkt sich die Umweltbelastung aus, wenn Tonnagen bis 7,5t anstatt mit Kleintrans­
portern - eventuell mit Katalysator - aufgrund der österreichischen 3,5t-Regelung mit großen 
LKW's gefahren werden?" .' .. . 

Zu einer exakten Berechnung der Umweltbelastung:~fire'·es·~.otwen9ig;~-di_e:U~~~jls.befQ~cl~~;:;;:.;-~·~ ..... ' 
. ,.' . '" " .... '-.: :. '.-~~>r.:;?'''~:~':<''~~'!:.~>' .;~~)::t~i;I.1:~;~~·-d_!:~:Jj/:;:'E;';";<·\~~·;\:;~:<'~~~:}~"'~;""'\;';',~~'./: ",:\'. -: ;~ " .i.~ .. ~. 

teil Nutzlasten in Abhängigkeit vom höchstzulassig~tj!q~~~tritg~W~~D~~~~f!~~}Y';-~$;~tlJ(~rlIle:n,~ "," 

Zahlen dazu liegen aber nicht vor, da in der Inlahds-'Nahv~rkeh~~s;iti~tikd~söstA'r die' . 

höchstzulässigen Gesamtgewichte der Beförderungsmittel nicht ausgewiesen sind. Ebenso ist 

das Verhältnis zwischen Gesamttransportaufkommen und Kleintransporten weder in Öster-

reich noch in anderen EU-Ländern feststellbar, da über Kleintransporte keinerlei statistisches 

Material vorliegt. 

. '. ~ ·:·.:"j·:':··:""·";::':;';:~'S:;"-<"'i '.<,:'. 
Unter Zugrundelegung der Bestandszahlen desÖSTAT's~I1'(rdetieitnind;'ll88~o.9(rLK,W,1 s mit ' 

. " " ;.:-~-.:.~ ~~~. ::.- ;.~~_;;~ \ ~ ,,}~~, .. '~·:f~>-·; .. ::;~,t .. ~~~:~~~~~.il~.l:':·~·::f'!-;~'{~·.~:~. ~!.~~.{~~,~:'\ :.>~~\.- ~ )" '.;~; :' .. :< ::'. . 
einem Gesamtgewicht unter 3,5 t und etwa 38.000'LK.W:;mü'·eine}it:G~,s~[htge;~~(c,ht.vc:>,n3,5- """ 

: ~ -', ': .. '.; <~;~.~~"'?:'~ ~ :'.' .... ~., .:. \.' ~;~" (~:'.~.~:~'<. ~:',;. ~7 ~.~<,::\;. ;<~: .' >~.< 0~~t:?1: " ::: ..... : :':~; '.: ',. ,:.:: ~:, . 
bis 7,5 t zum Verkehr zugelassen, wobei in Bezug aufbeföidefl5are-,Niitzlasfeh"f?hrzeugebis. 

, .;'.;:~:.> .... ~.' .1", ;''''. ~',~,,":'.'k:t·"~·:.·~."L:."" -, .. >:-:.\ ~':." 

3,5 t maximal rund 1.500 kg Nutzlast erreichen lind Fahrieuge'bis'7,5J iiuld die. doppelte . . 

N~last befördern können. . .....••...•...•.•• :'t;~~~;;g~1t~;:}~~~{t;0t~f;".;;'1;;'>2,,:,;.;.,'.' 
Was den TreibstofTverbrauch anlangt, so kann beüe'ii1~.fB~fö.tdetl(r@'itiit~4~\~Viw:i,(~ii;l~:m;,<~ff,':" 

. " .. ' ~:""'\.""",·.l,;.">\ .. t:':'.":<':~\."'lj:::';:'.·!/"!;~~'''J~:;:,~~:':"".-f(:,~:::\'.",,:r·\·r '-;",:: : " 

Gesamtgewicht von 7,5 t ein rund 50 % höherer Treit;;t6ffverbrauch aIig6riot-rimehwerden; . 

was einer Gesamtersparnis von höchstens 25 % entspricht. Dies alle:rdings~UFunter'der ; 

Voraussetzung, daß alle Fahrzeuge mit 3,5 t Gesamtgewicht stets voll ausgelastet wären und 
" 

sogar mehrere Fahrten unternehmen müssen, um Ladegut an den Bestimmungsort zubringen. 

Dies ist insoferne eine unrealistische Annahme, als Fahrzeuge dieser Gr(?ßenordnung haupt­

sächlich für Kleingewerbetreibende, im Verteilerverkehr in städtischen Ballungsgebieten und 

für Großunternehmungen wie z.B. die Post zum Einsatz kommen. 

Der positive Effekt kehrt sich allerdings ins Gegenteil, wenn ein Fahrzeug mit 7,5 t Gesamt-

, , ,'" 
' •. ' ',. .:i . ~ .. 
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gewicht statt eines LKW mit 3,5 t Gesamtgewicht für Fahrten mit Nutzlasten unter '1500 kg 
, . 

eingesetzt würden, zumal in den meisten Beförderiirigsfallen nicht einmal die 3,5 Toimer von' 

der Nutzlast her ausgelastet sind. 

Was die Schadstoffemissionen anlangt, so muß berücksichtigt werden, daß Fahrzeuge mit 

3,5 t Gesamtgewicht in die Klasse NI fallen und damit gleiche Abgasgrenzwerte zu erfüllen 

haben wie nonnale PKW' s. 

Fahrzeuge mit einem Geamtgewicht von7,5 t fallen in dieKlasse N2. Allerdings ist der: " 
. . , . ' : 

Entwicklungsstand bei LKWs dieser Klasse noch nicht so weit fortgeschritten wie bei'der ' 

Klasse NI. Da es sich bei den anwendbaren Nonnen um EU-Richtlininen handelt, sind auch 

Katalysatorlösungen irrelevant. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß bei einem Einsatz von Fahrzeugen mit ei­

nem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 t gegenüber solchen mit einem zulässigen Gesamtge­

wicht von 3,5 t zwar möglicherweise geringfügige Vorteile hinsichtlich des Treibstoffver­

brauches erzielbar sind, diesem Vorteil aber der Nachteil eines erhöhten Schadstoffaussto­

ßes, eines größeren Flächenbedarfs sowie einer stärkeren Straßenbelastung gegenüberstehen. 

Auch ist das Unfallrisiko für andere Verkehrsteilnehmer bei Fahrzeugen mit einem zulässi­

gen Gesamtgewicht von 7,5 t höher, da höhere Massen üblicherweise zu stärkeren Beschädi­

gungen führen bzw. schwerere Verletzungen bei den Unfallgegnern auslösen. ; 

, .: .,,( •. ," •.••• :' ; .. .'"., :':, -,' ',' .:: ! 

Zu den Fragen 5 und,6: " '. . 
"Wurde das Problem, die Lenkerberechtigung der Gruppe Bbis zu 7,5t Gesamtgewichtzu 
erweitern, von der Klein- und Mittelständischetl Wirtschaft bereits an Sie herangetragen? 

Wenn ja, warum wird diese Forderung nicht umgesetzt?" 

Das Problem, die Lenkerberechtigung der Gruppe B auf7,5 t höchstes zulässiges Gesamtge­

wicht zu erweitern, wurde nicht vehement an mich herangetragen, wohl auch deshalb, da dies 

nicht EU-konfonn wäre. Lediglich vereinzelt wurde in Diskussionen der Wunsch danach 

geäußert. 
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Die 2, Führerscheinrichtlinie (91/439/EWG) bietet aber die Möglichkeit, die Lenkerberechti­

gung der Gruppe C zu splitten und eine Untergruppe Cl für Fahrzeuge mit einem höchsten 

zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7,5 t zu schaffen. Dies ist keine zwingende Vorgabe der 

Richtlinie, sondern die Mitgliedstaaten können fakultativ diese Gruppe vorsehen. Da mir 

diese Unterteilung sinnvoll erscheint, wird im Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der 2. 

Führerscheinrichtlinie, das bald zur Begutachtung versendet werden wird, die Splittung der 

Gruppe C in Cl und C zur Diskussion gestellt werden. 

Wi~n, am 41. September 1995 

i Der Bundesminister 
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